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z. Wenn daraus ein schwerer Verdacht gegen das
Vorhaben oder Betragen des Reisenden erregt wird,
so soll er in Verhaft genommen, und je nach der Wich-
tigkeit des Falls vor die behörigen Gerichte geführt,
und der Polizeiminister sogleich davon benachrichtiget
werden.

4. Wenn der Regierungsstatthallcr keine Grunde
findet, denselben anzuhalten, so soll er ihn durch einen
Paßport zurükweisen worin die Oerter angezeigt sind,
durch die er sich wegbegeben soll, und ihm anbefehlen,
sich bei dem Agent eines jeden angezeigten Ortes an-
zumelden, der sein Visa beisetzen wird; widrigen Falls
soll derselbe angehalten, und" durch die Häscher oder
Gemeinwachen auf seine Kosten hin, aus Helvetica,
geführt werden.

5. Wenn der Reisende darauf beharret, seinen
Weg fortzusetzen, so soll es ihm nicht anders, als
mit der Bewilligung des Polizeiministers zugelassen
werden, welchem er seine Gründe bekannt zu machen
hat, und zu deren Beschleunigung er demselben eine
unterschriebene Verbürgung von zwei helvetischen durch
ihre Rechtschaffenheit und Bürgersinn bekannten Bür-
gern, zu seinen Gunsten ausgestellt, eingeben soll.

Der Regierungsstatthalter soll gehalten seyn, die-
ses Zeugniß durch seine Unterschrift glaubwürdig zu
machen, (zu legalisiren,) und demselben die Bemcr-
kungen beizufügen, die er für nöthig erachtet; unter-
dessen aber, in Erwartung der Antwort des Ministers,
soll der Fremde ve bunden seyn, in dem Hauptort des
Kantons zu verbleiben.

6. Alle von daher entstehende Kosten sollen von
dem Fremden ertragen werden, der sich nicht nach der
Verordnung verhalten hatte.

7. Kein Unterstatthalter noch Regierungssiatthal-
ter soll einem Fremden einen Paßport weder zum
Reisen im Inner», noch für das Ausland ertheilen
können, es sey dann, daß er einen aus seinem Lande
vorweise, und daß die Nothwendigkeit ihm einen hel-
vetischcn Paßport zu bewilligen, durch einin gesezlichen
Grund dargcthan werde, der im Paßport enthalten
seyn soll.

8- Die Handwerksgesellen und andere Fremde,
die sich vor dem 26. Julius in Helvetien aufgehalten
haben, ohne mit Paßport versehen zu seyn, und es sey

für das Innere der Republik, oder um sich daraus zu
begebe«, Passe begehren würden, sollen keine anders
erhalten, als auf das Zeugniß von zwei Bürgern, die
mit ihnen die Paßports unterschreiben sollen.

y. Der Ort, wohin sich der Fremde begeben will,
soll in dem Visa und in den Paßports, die ihnen aus
Helvetien ertheilt werden, ans eine bestimmte Weift
angezeigt werden.

10. Alle Statthalter, Unterstatthalter, Agenten
und Polizeibeamte sind aufgefodert, die genaueste
Wachsamkeit über die Paßports der Fremden zu Hal-
ken, und sich streng nach den hierüber herausgegebnen

Gesetzen zu verhalten. Sie werden allen Eastwirthen,
bei Strafe vor die Gerichte geführt zu werden, aube-
fehlen, von jedem Fremden die Vorweisung seines
Paßports zu begehren, welchen er dem Agenten über-
tragen soll, um zu sehen, ob das Visa von der
Grenzgemeine, wo der Fremde eingetreten ist, und
der Ort, wo er sich hinbegeben will, darauf stehe.

Wenn der Fremde sich in allem der Ordnung
gemas verhalten hat, so wird er dessen Paß das Visa
beisetzen, im entgegengesezten Falle aber soll er gegen
denselben nach Vorschrift des 2. Artikels des gegen-
wàrtigen Beschlusses verfahren.

ca. Jeder Reisende, der von einem Unterstatt-
Halter, Agent, Polizeibeamten oder Gasiwirth dazu
aufgefordert wird, ist gehalten, seinen Pafport vor-
zuweisen, und soll, wenn er sich weigert, angehalten
werden.

Z2. Das Geftz vom 26. Julius, der Beschluß vom
17. December, und der gegenwartige solle» in allen
Grmzgemeinen angeschlagen verbleiben, um allen
Fremden die Vorschriften bekannt zu machen, denen
sie sich zu unterwerfen haben.

iz. Dem Justiz - und Polizeiminisier ist die Voll-
ziehung des gegenwärtigen Beschlusses aufgetragen,
welche auf den ersten Tag künftigen Merzmonats an-
fangen soil.

Gesezgebun g.
Grosser Rath, 15. Januar.

(Fortsetzn n g.)
Escher bemerkt, daß wenn in einer Gemeinde

niemand zum Agent ernannt werden konnte, der schrei-
den und lesen kann, wahrscheinlich die Gemeinde auch
niemand in die Muniz'palirat ernennen finden wird,
der schreiben und lesen kann, und daß folglich Nüces
Antrag uniiüz ist; in Rüksicht Wydcrs Antrag Host
er werde keine Gemeinde seyn, wo der Agent der ein-
ziqe patriotische Burner ist; dagegen unlerstüzt er
Kochs Antrag und wünscht einzig demselben noch bei-
zufügen, daß die Steuerpflichtigen selbst auch ihre
Rechnung in dem Buch des Agenten unterschreiben,
wann sie ihre Steuer bezahUn, damit dann diese un,
terschriebenen Angaben, welche dem Obercinnehmer
des Kantons zukommen, ais eine Berichtigung, der
demselben von den Agenten vorgelegten Rechnungen
dienen können.

Das Gutachten wird mit Kochs angetragnem
Beisaz a genommen.

N a ch m i t t a g s si tz u n g.

Der Kriegsminister übersendet eine Abschrift seines
Rapports, welchen er dem Vo'lzichungsdirektorium über
die Strassen und die Ladung der Landfuhren erstattete.

Dieser Bericht wird zur Einsicht der Versammlung
auf den Kanzleytisch gelegt.



Die Lesegesellschaft in Basel dankt in einem
warmen patriotischen Schreiben für die Entsprechung
ihrer Bitte, welche ihr ihre Dauer sichert, und âussert
ihre lebhaften Wünsche für die Aufklärung und das
Wohl Helveticas. Auf Custors Antrag wird dieses
Schreiben dem Senat mitgetheilt.

Die Gemeinde Jvaunand im Leman, dankt
den Gese;gebcrn für ihre sorgfältigen Bemühungen für
das allgemeine Beste und macht Bemerkungen über
Theilung der Gemeindgüter, Friedensrichter und andere
Gegenstände.

Zimm ermann fodert Verweisung an die Frie-
densrichter-Commission, weil die übrigen Gegenstände
dieser Bittschrift meist schon behandelt sind. Aker mann
folgt, wünscht aber auch Mittheilung an die Gemeinde
guterVertheilungscommission. Fierz stimmt nur Aker-
manns Antrag bei, weil die Friedensrichter-Commission
Morgens rapportiren wird. Dieser Antrag wird an-
genommen.

Die Gemeinde Novazzaro im Kanton Lugano
empfiehlt den B. Giac. Ber a sco ni zu einer Pfründe.
Pozzi unterstüzt diesen Antrag und fodert Verweisung
an das Direktorium. Hub er fodert Tagesordnung,
weil solche Gegenstände nicht vor uns gehören. Rellstab
stimmt Pozzi bei. Zi !» mer m a nn ist gleicher Meinung,
weil wir bisher alle ähnlichen Bitten die nicht uns zu-
gehörten, dem Direktorium zuwiesen. Dieser Autrag wird
angenommen.

Einige Partikularen aus dem Leman fodern Ent-
schädigung für Verlorne Feudalrechte. Pan chaud fo-
dert Niedersetzung einer Commission über diese Gegen-
stände. Zimmermann fodert Tagesordnung, weil
wir nicht mehr in schon gesezlich abgeschlossene Gegen-
stände eintreten können. Dieser lezte Antrag wirg an-
genommen.

Die Witwe Ca stell! in M elide im Kanton
Lugano, macht Einwendungen wieder die Amnistie
der sogenannten italienischen Patrioten, welche sieche-
raubt, den helvetischen Freiheitsbaum umgeworfen und
Menschen gemordet hatten: Sie fodert Entschädigung
und nennt unter ihren Beschädigen! besonders den B.
Quadri. Herzog v. Ess. fodert Tagesordnung,weil
sich diese Wittwe bei dem Richter über die erlittene Be-
schädigung melden kann. Custor folgt. Fierz be-

merkt, daß es den Patrioten im Kanton Lugano gehe,
wie denen im Kanton Zürch, sie werden auch setzt im-
mer noch verfolgt: er fordert auch Tagesordnung, aber
einfache. Pellegrini bemerkt, daß diese Bittschrift
eine schwarze Verläumdung, Entstellung der Geschichte
gegen Quadri enthalte, und hofft, die Versammlung
werde sich dadurch nicht irre machen lassen, und also

zur Tagesordnung gehen, wiedrigenfalls begehrt er, daß
man wenigstens nicht urtheile, bis sich Quadri gerecht-
fertigt habe. Cartier denkt, in der Amnestie der ita-
lienischen Patrioten seyen nur die Unternehmungen gegen
die helvetische Unabhängigkeit begriffen, nicht aber all-

fällige Verbrechen von einzelnen Bürgern. Er stimmt
auch zur Tagesordnung, aber darauf motivirt, daß die
Amnestie nur die allgemeinen Handlungen betreffe. Leg-
ler ist ungefähr Carrier's Meinung, indem er denkt, die-
jenigen welche die helvetischen Freiheitsbäume umhauen,
geraubt und gemordet haben, seyen nicht Patrioten, und
wenn sich die Sachen so verhalten, wie diese Bittschrift
vorgiebt, so seyen wir unrecht vomDirektorium berichtet
worden, und daher fordert er Verweisung dieser Anzei-
gen an das Direktorium, und über die Bittschrift selbst
Tagesordnung, darauf begründet, daß sich diese Wittwe
an den Richter zu wenden habe. Wyder folgt Cartier
und Legler, und wundert sich, daß man diese Anzeige
sogleich Lügen zu nennen wagt. Hub er wünscht, daß
man sich nicht länger bei diesem Gegenstand aufhalte,
denn über die politische Vorfallenheit haben wir Amne-
stie erkannt, wie es in Revolutionen, wenn man Reac-
tionen vermeiden will, seyn soll: was aber die Privat-
Handlung betrift, so versteht es sich von selbst, daß sich
die Bittstellerin an die gewohnten Richteer wenden kann:
— Wollte mau in die Sache selbst eintreten, so bedenke
man, daß die italienischen Patrioten sich nur deswegen
an Cisalpinien wandten, weil sie auf keine andere Art
die Freiheit ihres Vaterlandes erzeugen zu können glaub-
ten, und daß, wenn man untersuchen will, die Sache
ganz untersucht und nicht etwann bloß einseitig zum
Nachtheil der Patrioten behandelt werden müßte! Mi-
ch e l sagt, entweder ist diese Bittstellerin eine Lügnerin
und soll gestraft werden, oder wenn die Sache wahr ist,
so ist Quadri und seine Helfershelfer nur Modepatriot
und Räuber und Mörder, und soll gestraft werden: die
Sache soll umersucht und also dem Direktorium zuge-

ìwiesen werden. Nüce ist auch der Meinung, daß die
Amnestie weder Mord noch Raub begreife, allein übri-
dens ist noch zu bemerken, daß den Patrioten überall
Bängel zwischen die Beine geworfen werden, und daß
man sie von Pontius zu Pilatus weist, wenn sie etwas
wollen, — da man doch anderseits nicht allen bösen.
Handlungen der ehemaligen Gnädigen Herren nachspürt!
er fodert also Tagesordnung, begründet auf die Achter-
liehe Gewalt und Verweisung an das Direktorium. Man
geht zur Tagesordnung, begründet darauf, daß sich die
Bittstellerin an den gewohnten Richter zu wenden habe,
und übersendet zugleich die Bittschrift selbst dem Di-
rektorium.

Caspar Brak von Bötzheim, Distrikt Brugg,
ehemaliger Bannwarth, fodert Beibehaltung seiner Leib-
rente in Rücksicht seines hohen Alters von 7z Jahr.
S ch l u m p f ünterstützt diese Bittschrift, weil sie ganz
der Billigkeit gemäß ist. Nüce stimmt diesem Ankrag
bei, welcher angenommen wird.

Joh. Reinhard Vorwerk, vonPftrlohn, fo-
dert das helvetische Bürgerrecht, und ist mit einem gn«
ten Zeugniß vom argauischen Regierungsstatthàr ver-
sehen. Spengler glaubt, wir seyen es dem Volk und
unsrem Eid schuldig, nicht so leicht Bürger anzunehmen,



er fordert also Tagesordnung. Z i m m e r m a nn bezeugt,
daß Vorwerk sein Bekannter und Freund nt, und be.

dauert, daß er ihm keine Anzeige von diesem Schritt
that, weil er ihm denselben abgerathen hätte, denn wir
können weder von der Constitution noch von unsrem Ge-
setz Ausnahmen machen, und müssen also zur Tagesordb
nung gehen. Dieser Antrag wird angenommen.

Drei Kantonsrichter von Solothum fragen, ob das
Gesez, welches Niemanden von der Einquartirung aus--

nimms, ihnen an zwei verschiedenen Orten Einquartte-
rung aufbürde? Schlumpf denkt es verstehe sich von
selbst, daß diese Beamten nur an einem einzigen Ort
Einquartierungen haben können, und man könne also
zur Tagesordnung gehen, darauf begründet, daß einer
nur da wo er wohnt Einquartierung haben müsse. A cker-

mann folgt diesem Antrag, welcher angenommen wird.
Wirthe von Knutwy! so dem Entschädigung für ihre

Verlorne Ehehaften, oder begehren, daß neue Wirthe
mit einer besondern Beschwerde belegt werden. Diese
Bittschrift wird bis nach Behandlung des auf dem Kauz-
leitisch liegenden Gutachtens über diesen Gegenstand ver-
taget.

Friedrich Gürtler vonBasel,wünscht ungeäch-
tet seiner Minderjährigkeit seine Eltern in ihrem Unglück
mit einem Theil seines eigenen Vermögens unterstüzen
zu dürfen. H u bcr fodert, daß der junge Bittsteller an
die Schranken gelaßen werde, um seine Bitte selbst vor-
tragen zu dürfen. Schlumpf freut sich über diese
schöne aber seltene Bitte, und fodert für den Bittsteller
Ehre der Sizung, welche gestattet wird. Hub er um
terstüzt die vom Bittsteller selbst wiederholte Bitte, weil
sie ein fester Entschluß desselben sey, uno fein Stiefva--
ter ohne diese Unterstüzung ein Amt verliehren würde,
welches ihm sein Brod giebt; er fordert, daß der Voigt
dieses Jünglings über einen Drittel des Vermögens deft
selben zu dem angezeigten Endzweck disponiren dürfe.
Nüce findet die Sache ganz gerichtlich, und der Bitt-
sieller habe sich daher an das Kantonsgericht zu wen-
den. Custor fodert Verweisung an eine Kommission
zur Untersuchung. Pellegrini stimmt ganz Hubern
bei, weil Ausnahmen von Geftzen nur dem Gesezgeber
zustehen, und diese kindliche Bitte zu edel ist, um
ihr nicht freudig zu entsprechen. Schlumpf stimmt
ganz Hubern bei, und Host, wir werden dem Zeugniß
eines unsrer Mitglieder trauen, in einem so freudigen
Anlaß. Billeter folgt, weil auch die alten Oligarchen
solche Gnaden ertheilten, und er sich besonders freut,
die Tugend, welche sich hier so schön zeigt, unterstüzen
zu können. Koch stimmt ganz Hubern bei, und war
gerührt über den Edelmuth dieser Bitte. Hubers An-
trag wird angenommen.

Beamte des Distrikts Uuter-Emmenthal begehren
Gleichformigmachung der Emregistrirungsgeburen. Auf
Schlumpss Antrag wird diese Bittschrift an die hier-
über niedergesezte Kommission gewiesen.

zi Bürger der Gemeinde Ober-Udorf im Kanton

557

Zürich, begchren Vertheiluug ihrer Gemeindsgüter und
Waldungen. Diese Bittschrift wird an die Kommission
über Gemeindsgütervertheilung gewiesen.

Die Gemeinde Solgenried im Kanton Bern fodert
einige ehemals besessene Rechte in den Nationalwaldun-
gen. Diese Bittschrift wird an das Direktorium ge--
wiesen.

Die Gemeinde Grafenried und Buchhoss im Can-
ton Bern fodern Beibehaltung ihrer Rechte auf den Ge-
brauch der Nattonalwaldungen. Eartier fodert in
Rücksicht des Holzbegehrens Tagesordnung, begründet
aus das hierüber vorhandene Gesez, und Verweisung des
Weidrechtsbegehrens an die hierüber niedergesezte
Kommission. Koch fodert Verweisung der ganzen Bitt-
schrift an eine über einen ähnlichen Gegenstand nieder-
geftzte Kommission. Dieser lezte Antrag wird ange-
nommen.

Die Gemeinde Büren zum Hoff, im Kanton Bern,
fodert cm verlohrnesBeholzungs- und Weidrecht zurück.
Ackermann fodert Verweisung an das Direktorium.
Esch er begehrt Verweisung an die Kommission welcher
die vorige Bittschrift übergeben wurde. Ackermanns
Antrag wird angenommen.

Der Caplan LorenzMoser in Romerswyl Kan-
ton Luzern, macht Bemerkungen über die Besezung der
Pfründen. Auf Custor s Antrag wird diese Bittschrift
an die Kommission, über die Erwählung der Pfarrer,
gewiesen.

8 Einwohner von Granson machen Einwendungen
gegen das Hintersäßgcld. Auf Wyders Antrag wird
diese Bittschrift vertaget, bis nach Behandlung des auf
dem Kanzleitisch liegenden Gutachtens über diesen Ge-
genstand.

Das Direktorium übersendet eine wiederholte
Bittschrift von B. Notz in Fürich, über einen Wechsel-
prozeß. Koch verspricht daß die darüber niedergesezte
Kommission baldigen Rapport machen werde und so-
dert also Verweisung an dieselbe. Dieser Antrag wird
angenommen.

Grosser Rath, 16. Januar.
Präsident: Legler.

Auf Esch ers Antrag wird über die gestrige Ge-
Währung der Bitte des jungen Bürgers Gürtlers
von Basel, Dringlichkeit erklärt, damit derselbe person-
lieh vor dem Senat erscheinen, und die gewünschte Ent-
sprechung seines edlen Begehrens erhalten könne.

Fierz, im Namen der Fnedesrichter-Komniission,
legt ein neues Gutachten über Friedensrichter und Frie-
densgerichte vor, über welches er Dringlichkeits-Erklä-
rung" begehrt, und daß dasselbe nächsten Montag be-

handelt werde. Custor folgt diesem Antrag, welcher
angenommen wird.

Der Oberschreiber B alth a ser und der Dolmetsch



Epruugli lasse» ihre Abwesenheit wegen Krankheit
entschuldigen.

Die Fortsezung des Gutachtens über die Beziehung
der Auflagen wird in Berathung genommen.

' §. 6. Grundabgaben. Thorin denkt, die
Auflage auf Grundstücke müsse so vortheilhast werden,
daß dieselbe im gehörigen Verhältniß mit ihrem wahren
Werth stehe : nun sey aber die in diesem Gutachten vor-
geschlagene Schäzungsart theils zu weitläufig, theils
zu unsicher und unbestimmt, daher er eine unmittelbare
«Ichâzung jedes Grundstücks begehrt: denn auf diese

Art, glaubt er, würde die Steuer nach bloß augcnblick-
lichen Verhältnissen geschäzt, und könnten die bisher
durch die Feodalrechte gedrückten Gegenden zu sehr be-

lastet werden. Er fordert daher Zurückweisung dieses §.

ân die Commission. Bourgeois stimmt Thorin bei,
und klagt daß die Kommission grade die theursten Jahre
für Schätzung der Grundstüke vorschlage. E scher ge-
steht, daß er auch die unmittelbare Schätzung derGrund-
stücke, dieser Eintheilung in drei Klassen vorziehen wür-
de, weil sie mehr dem übrigen Thest des Auflagesystems
anpassend wäre; allein schon ist in dem Auflagesystem
diese Taxatjonsart festgesezt, und folglich können wir
micht mehr von derselben zurückkommen, sondern müs-
sen diese, so wie dir übrigen zweckmäßigen Verbesse-

rungen unsrer Auflagen, für das künftige Jahr verspa-
ren. Ganz ungerecht aber ist der Vorwurf, daß diese

Schstzungsart den bis jezt mit Feodalrechten beschwer-

ten Gütern drückender als den übrigen sey: im Gegen-
theil sind ja diese Güter in diesen Jahren, als sie noch
die ewiggeglaubten Lasten auf sich hatten, wohlfeiler
gekauft worden, als ihr jeziger unbelasteter Werth be-

tragen würde; also werden auch hier wieder die ohne-
dem belasteten Güter begünstigt: er stimmt also zur Bei-
Kehaltung des Commission«!-Gutachtens. Custor ist

ebenfalls überzeugt, daß man den Vorschlag der Com-
mission annehmen müsse, doch gefallen ihm die von der-
selben vorgeschlagenen Jahre zur Schätzung des Güter-
werthes nicht ganz: daher will er noch beifügen, daß

wenn die Güter nach jenen Jahren merklich gestiegen
oder gesunken sind, darauf bei ihrer Taxirung Rücksicht
genommen werden müsse. H über wollte auch wieder
diese Schätzungsart Einwendung machen, allein da er
darüber von Eschern belehrt wurde, so will er einzig
die Versammlung darauf aufmerksam machen, daß man
doch nicht mehr in die schon einst beschlossenen Gegen-
stände weitlärsstig eintrete, und bedenke, daß es nun
einmal Zeit ist, die Beziehungsart der Auflagen festzu-
setzen. Er stimmt also ganz dem Gutachten bei. Das
Gutachten wird angenommen.

Secretan wünscht, daß dieser Beschluß, so wie
Me übrigen, nicht nur in Titel, sondern auch in Artikel
eingetheilt werde, und fodert, daß die Kanzlei diese
Arbeit übernehme. Escher stimmt bei und fodert, daß
die Kommission, welche dieses Gutachten entwarf, diese
Arbeit übernehme. Hub er folgt und begehrt/ daß das

Auflagensystem d« eiügcführc werde, wo sich dieses
Gutachten bestimmt auf jenes bezieht. Zimmermann
bemerkt, daß Hubcrs Antrag unausführbar ist, weil sich
das ganze Gutachten auf das Auflagesystem .bezieht.
Eschers Antrag wird angenommen.

§. 7. A b g a bev 0 n Häusern. Nüce wünscht,
daß die nicht vermieteten Häuser von dieser Auflage be-
freit seyen. Zimmer mann bittet dringendst, daß
man doch nicht immer wieder in die Auflagen selbst ein-
trete, denn diese sind bestimmt, und also bleibe man bei
der jezt zu bestimmenden Beziehungsart der Auflagen:
er fordert Tagesordnung über Nüces Antrag. N àce
zieht seinen Antrag zurück. Das Gutachten wird ane
genommen.

§. 8. Abgabe von Getränken. Huber for,
dert, daß die Agenten die Anzeigen im Beisein der An-
zeiger in ihr Buch einschreiben, und daß diese die ge-
machten Erklärungen selbst unterschreiben. Das Gut?
achten wird mit diesem Beisatz angenommen.

§. y. Einregistrirungsgebühren. Huber
glaubt, durch diesen Titel werden alle Notars, welche
nicht Distriktsgerichtsschreiber sind, ruinirt, und daher
fodert er Nückweisuug an die Kommission. Carrard
bemerkt, daß die Gerichtsschreiber schon im Auflagensy-
stem zur Beziehung dieser Auflage bestimmt sind. H u-
der zieht seinen Antrag zurück. Dieser Titel, so wie
die drei folgenden, werden ohne weitere Anwendung
angenommen.

§. lg. Handlungsabgaben. Escher fodert
daß die Agenren diese Abgabe in Beisein der dieselbe
bezahlenden Kaufleute einschreiben, und daß di-ses von
diesen im Buch des Agenten selbst unterschrieben werde.
Der §. wird mit diesem vorgeschlagenen Beisatz ange-
nommen.

Die übrigen Titel dieses Gutachtens weiden an-
genommen.

Carrard fodert, daß die Kommission, welche
diesen Beschluß in Artikel eintheilen soll, beauftragt
werde, seine genauen Verhältnisse mit dem Auflagesysiem
anzuzeigen; weil dadurch dann viele Einwendungenge-
gen denselben wegfallen: so z. B. bestimmt der zz §.
des Anflagengesetzes, daß Obereinnehmer seyn sollen,
und folglich ist jede Einwendung dagegen die bey uns
und im Senat gemacht worden ist, eigentlich gesezwi-
drig. Dieser Antrag wird angenommen.

Das Gutachten der Generalgesetze über die Fi-
nanzen (siehe Großrath den 14. Jenncr) wird Titel-
weise in Berathung genommen.

1. Titel. Custor will, daß den gcsczgebenden
Räthen nicht nur die Staatsbedürfnisse sondern auch
die Staatseinkünfte angezeigt werden, wann ihnen
vom Direktorium Vorschläge über Auflagen gemacht
werden. Zimmermann bemerkt, daß es hier um
Bestimmung künftiger Auflagensysteme zu thun ist,
deren Eintrag man also nicht kennt, daher Custors
Begehren unausführbar ist; denn in Rüksicht des ES



Sags d<r Aufiagên dès verfloßnen Jahrs, ist ja da-
durch schon gesorgt, daß das Direktorium genaue
Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben des

ganzen Jahrs, den gesezgebenden Rathen vorlegen
muß. Secretan bemerkt, daß wenn die Rechnung
des Direktoriums, immer vor Bestimmung der neuen
Auflagen erscheinen würde, Custor kein Recht zu sei-

nem Antrag hätte, allein da dieses nicht der Fall
seyn wird, so glanbt er auch, daß es nothwendig sey,
daß irgendwo ein § eingeschoben werde, der das Di-
rektorjum verpflichte, über die Einnahme eine bestimmte
Auskunft zu geben. H über unterstüzt Zimme-mann,
weil es sich von selbst versteht, daß das Direktorium
so viel möglich Auskunft über die Staatseinnahmen
geben werde, wann es einen neuen Finanzplan vor-
legt, und die gesezgebenden Räthe immer im Fall
sind, vom Direktorium Auskunft über den Zustand
der Finanzen zu begehren. Custor will hauptsachlich
«ine Auskunft über diejenigen Staatseinnahmen vom
Direktorium begehren, welche von den Auflagen un-
«bhangig sind, und beharret also auf seinem Antrag.
Escher bemerkt, daß gerade derjenige Umstand den
Secretan zur Unterstützung von Custors Meinung an-
führt, wider dieselbe sich erhebt, denn da das Direk-
torium alle Jahre im Fall seyn wird, den gesezgebenden
Räthen wenigstens 6 Monate vorher den neuen Finanz-
plan vorzulegen, ehe es die Rechnung vom testen Jahr
ablegen kann, so ist es auch unmöglich, daß es über
die Einkünfte des dennzumal noch laufenden Jahrs den
gesezgebenden Rathen genaue Auskunft geben könne,
weil es dieselben selbst erst am Ende des Jahrs genau
zu kennen im Fall seyn wird. Was aber den Ertrag
der Nationalgüter betrifi, so ist dieser den gesezgeben-
den Räthen in Zukunft, wann das Direktorium den-
selben aus Erfahrung kennen wird, aus den Rechnungen
des verfloßnen Jahrs ebenfalls bekannt, weil keine

Veräußerungen in denselben ohne ihre Einwilligung
gemacht werden können; folglich ist jeder Beisaz über-
flüssig und er unterstüzt also das Gutachten. A m m a n n
unterstüzt ebenfalls das Gutachten, weil es unmöglich
ist, daß das Direktorium bestimmte Auskunft über die
Einnahme des laufenden Jahres g^ben könne. Custors
Meinung wird verworfen.

Ca rrard wünscht, daß alle Gesetze über Finanzen
nur für einen bestimmten Zeitpunkt festgesezt werden,
weil sonst die Dauer derselben ganz in der Willkühr
des Direktoriums steht, indem die geftzgebcnden Rache
nicht ohne Vorschlag des Direktoriums Finanzgesetze
machen können. — Man bemerkt, daß gestern schon
beschlossen worden ist, dieses Gesez nur für ein Jahr
zu bestimmen. Ca rrard zieht seinen Antrag zurük.

Einnahmen. Bourgeois will nicht, daß
die Verwaltungskammern den Obereinnehmern unter-
geordnet seyen und begehrt daher, daß diese mit der
Mitwirkung und unter der Oberaufsicht der Verwal-
tungskammem die Auflagen beziehen. Der Titel
werd mit diesem Beisaz angenommen»

Das Direktorium berichtet, dass grosse Beschädi>
gungen in den Nationalforsten geschehen, und fodc.rt
daher, daß die Gesezgebmig so schleunig als möglich

iPolizeigeietze über diesen Gegenstand bestimme. Nüce
glaubt, die hierüber auf seineu Antrag m'edergesezts
Commission könne nicht arbeiten, bis sie aus allen
Kantonen Berichte über die Waldungen habe, und da
das Direktorium den Statthaltern und Verwaltungs-
kammern jede Corresponoenz mit der Gesezgebung un-
tersagt habe, so sey es unmöglich diese Berichte ein-
zuziehen. Escher bemerkt, daß Nüce als Präsident
der Commission, dieselbe noch nie zusammen berief,
und ihr die erforderlichen Berichte kaum ungerufen in
den Mund fliegen werden; er begehrt also, daß diese
Commission in Thätigkeit gesezt werde, und bemerkt
übrigens, daß di« Sicherung der Nationalforsten be-
wirkt werden kann, ohne daß man hierzu von dem Zu-
stände jedes einzelnen Nationalforste umständlich
unterrichtet seyn muß. De sloes stimmt ganz Nücs
bei, und ist überzeugt, daß die Commission nicht ar-
beiten kann, bis sie Kenntniß von allen Verhältnissen
aller Nationalwaldungen hat. Ca r r a rd kann Nücs
nicht beistimmen, und wünscht, daß der Präsident dieser
Commission dieselbe zusammen berufe, um zu arbeiten.
Uebrigens ist er überzeugt, daß das Direktorium den
Verwaltungskammern nie untersagt hat, den gesezge-
benden Räthen die erforderlichen Berichte mitzutheilen;
wann dieses wirklich der Fall wäre, würde er eine Un-
tersuchungscommissíon über diesen Gegenstand begehren.
Koch unterstüzt ganz Eschern, weil die Forstsicherung
durch Gesetze geschehen kann, ohne daß man von allen
einzelnen Verhältnissen der Waldungen unterrichtet ist.
Hub er folgt Eschers Antrag, welcher angensinmen
wird.

Der Obergerichtshof fodert Entscheidung über die
Frage : Ob die innere Polizei desselben ihm oder wem
anders zukomme? Diese Bothschaft wird der über
die Organisation des Obcrgerichtshofts nicdcrgesezten
Commission zugewiesen.

Zimmermann trägt darauf an, ein Gesez zu
machen, daß solche Bürger welche im Falle sind ban-
querot zu werden, in Folge unseres Gesetzes über Auf-
Hebung der Feodalrechte, nichts an ihre» bürgerlichen
Rechten, persönlichen Ehren oder Aemtern verlieren
sollen Die Dringlichkeit wird erklärt.

H über unterstüzt ganz diesen Antrag, weil ein
solches Faliment ohne Schuld des verunglükten Bürgers
als Folge der Revolution bewirkt wird; doch wünscht
er eine Bestimmung wie diese Ursache eines Banquerots
bewiesen werden müsse. Seersèa n sagt, die Gesetze
sind im Leman hart gegen solche Faliten welche durch
unglükliche Zufälle in Unglük kommen; aber grausam
wäre es selbst, wann ein Fall der in keines Menschen
Gewalt war, sondern die unwiderstehliche Folge einer
Epoche ist, welche eben so erwünscht als heilsam ist,
einzelne Bürger, welche schon dabei ihr ganzes Ver-
mögen einbüßen, auch noch ihrer Ehre berauben sollten



Einwendungen können nicht leicht gemacht werden,
denn die Feodalrechte wurden nicht bloß von Edel-
leuten besessen sondern von gemeinen Burger?, also,
wird dadurch keine ehedem privilegirte Klasse begünstigt;
und besonders der Bürger Bergier in Lausanne, Mit-
gliedderVerwaltungskammer, welcherzuZimn.ermmns
Antrag Anlaß gab, war von jeher ein eifriger Verfech-
5er der Freiheit, und warum sollte er und andere welche
-sich in dem ahnlichen Falle befinden, fur ihre «neigen-
mützige Theilnahme an der Revolution, »och neben
ihrem Vermögen auch ihre bürgerliche Existm; verlieren?
Carra« d sagt, oft ist mau in einer Resolution ge-
zwungen, —hingerissen selbst, Gesetze zu machen,
welche die alten Verhältnisse zerstör n und dadurch
ehemaliges Eigenthum verschwinden machen — aber
Wicht ist es, daß der Gesezgeber sol ,e Gesetze so

menschlich und so wenig druckend mache als möglich,
und hierzu fuhrt uns Ziminermanns Menschenfreund-
ficher Anwag; besonders rührend ist aber der Fall,
welcher zu dickem Anlaß gab: Bürger Bergier, Mit-
güed der Vcrwaltungskammer des Lemans hatte sich

mit dem thaligsten Patriotismus der Sache der Frei-
heit angenommen, ungeachtet er wohl wußte, daß er
dadurch sein Vermögen einbüsscn wurde; auch war das
Zurranen des Volks in seine Rechrschasscnheit so groß,
daß ungeachtet es ihn als einen Besitzer der ihm uner-
träglich gewordenen Feodallasten kannte, es ihn doch
beinahe einmsithig wählte; ich unterstütze also freud-g
Ziminermanns Antrag. Cartier ist von den edlen

Grundsätzen überzeugt, welche zu diesem Antrag Anlaß
geben; Ware es nur um den vorliegenden Fall zu thun,
so würde er gerne beistimmen, da es aber um ein all-
gemeines Gesez zu thun ist, so stimmt er Hubern bei

und fodert Verwcisuug an eine Commission. Dieser
Antrag w rd angenommen, und in die Commission ge-
ordnet: Huber, Cartier, Penchaud.

Nüce fodert Ergänzung der Walbungscommission;
Rellstab wird der Commission beigeordnet.

Suter sagt, wir ernannten eine Commission uns
«inen Vorschlag zu machen, über die Milderung der
Folaen der Re olution auf solche Bürger, die wegen
As ebung der Feodalrechre banquerot werden ich

begehre daß dicter Vorschlag auch auf solche ausge-
bchnt werde, die durch Aufhebung« der Ehehaftcn sich

im gleichen Falle besuchen. Wyder folgt, und will
di.se Maaßregeln auch noch auf Brandbeschad gkc

ausdehnen. Huber bemerkt, daß über den ersten

Gegenstand .Dringlichkeit erklart ist, und also diese

neueren Antrage nicht damit oermengt werden können.

Dieser lezie Antrag ivird angenommen.

Grosser Rath, 17. Januar.
Präsident: Legier.

Graf berichtet von der Erfüllung!feines mit sei

nem Kollegen, von der F-üe, von der Regierung
gehalten Auftrages, die pwmvnlestschen Schweizer-

do

truppen zu fränkischen Hilfstruppen umznorganisire»;
diesem zufolge sind diesen Truppen sogleich helvetische
Kokarden und Fahnen gegeben, und dieselben in zwei
helvetische Legionen eingcrneilt, von den Offizieren die
ehnialigen königlichen Ocdenszeichen abgenommen, und
die mangelnden Offiziere aus den Wachtmeistern zur
grösten Zufriedenheit dieser Truppen ergänzt worden;
die altern Soldaten dieses Korps, welche zum Kriege
selbst nicht mehr wohl fähig sind, sollen zum Rccron-
tiren und für die Depots gebraucht werde». Alle diese
Truppen waren in der traurigsten Ungewißheit ub r
ihr Schikial, weil ihnen vom Turmerhof ihre künsti-
ge Bestimmn», vorenthalten worden ist, so daß ihnen
die Ankunft der helvetischen Commissars ungemein er-
freulich war, eben so wie ihre neue Bestimmung, in-
dem sie sich mit eben dem Muth nun für die Freiheit
schlagen werden, als sie sich bis jezt für die Könige
schlugen. Endlich war diesen helvetischen Commissms
besonders auffallend, mit welcher Achtung die helve-
tische Republik üb.rall behandelt wnd, selbst m jedem
Einzelnen ihrer Bürger! (Man klatscht).

Hub«c fodert nicht nur für unsre Mitglieder,
die diesen Auftrag so zwckmassig besorgt haben, son-
den, auch für die ehemals piemontesischen Schweizer-
regimcnter, welche so freudig ihre neu? Bestimmung
annahmen, ehrenvolle Meldung. C a r r a rd glaubt,
die Versammlung soll den amt ichen Bericht über die-
>cn Gegenstand vom Direktorium abwarten, ehe sie

etwas über denselben verfügt. Hub er beharret auf
sc/ncin Antrag, weil wir nichts Amtlicheres als den
Bericht unserer Mitglieder, die dieftn Auftrag besorg-
ten, hierüber erhalten können. Carrard zieht seinen
Antrag zurük. Die ehrenvolle Meldung wird einmü-
tyig erkannt.

Vllieter im Namen einer Commission legt ein
Gutachren über Verkauf, Verpachtung und Vermal«
tu»g von NatiemalgüteiN vor.

Billerer fvderr Drin lichkeitserkiäning in Rük-
ficht der Wichtigkeit dieses Gegenstandes für die Fi-
nanze» der Repulwk. Zimmer mann widersezt sich
der Dringliebkeitserkläning, weil wir vor allem aris
das Finanzgutuchlen se bst noch zu vollenden haben.
Die Drinallchkci wird verworfen.

Die Fortsetzung des Gutachtens über die Gene-
ralfin,iizgcsitze wirb in Berathung genommen.

§ Coi»missarien bes Nationalschazam-
tes. Jacquier fodert der uncntbchriichen Oekono-
wie wegen, daß nur 2 solche Commissars angestellt
werocu. Zimmermann unterstn k d'S Gutachten,
weil vte Constitution und eines unsrer frühern Gcsttze
d e Zahl derselben auf z ftstsezen. H u ber folgt Zim-
mcr'maiin, weil eine veruachlässigie Bewrgnng des

Nattonalschatzes keine grosse Ecspaeniß wäre unv diese

z Eominissanen sehr-beschaftigt find. Das Gutachten
wirC hierüber unverändert ang.nommen.

(Die Fortsitzung folgt.)
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